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Die Allgemeine Rechtslehre, wie ich sie verstehe, hat u. a. die Aufgabe, die Einheit
der Jurisprudenz als Wissenschaft zu pflegen [1]Röhl/Röhl, Allg. Rechtslehre, 3. Aufl.
2008, S. 2.. Dazu gehört die Suche nach fächerübergreifenden Strukturen und
Begriffen. [2]Ebd. S. 9. In der Staatsrechtslehre ist zurzeit eine Entwicklung zu
beobachten, die Recht und Rechtswissenschaft auseinanderdividiert, nämlich die
Dekonstruktion der Einheit der Verfassung und die Proklamation von
Teilverfassungen. Sie ist dokumentiert in dem von Thomas Vesting und Stefan
Korioth herausgegebenen Sammelband »Der Eigenwert des Verfassungsrechts«
(Mohr Siebeck, Tübingen, 2011). Es ist ja richtig, dass die Einheit der Verfassung ein
normatives Ideal darstellt, das historisch nur für wenige Jahrzehnte jedenfalls
annähernd realisiert war. Gegen die historische Relativierung durch Christoph
Schönberger [3]Der Aufstieg der Verfassung. Zweifel an einer geläufigen
Triumphgeschichte, in Thomas Vesting/Stefan Korioth, Einführung, in dies., Der
Eigenwert des Verfassungsrechts, 2011, 7-22. ist daher nichts einzuwenden. Es ist
auch keine Frage, dass Europäisierung und Globalisierung die Staatsverfassungen
relativieren. Aber es ist völlig überflüssig, den Verfassungsbegriff vom Staat
abzulösen und staatsintern Teilverfassungen auszurufen. »Gemeint ist heute
vielmehr eine zunehmende Autonomisierung bestimmter Rechtsgebiete, die ihre
jeweilige Regelsetzung nicht mehr primär aufgrund hierarchisch übergeordneter
(Verfassungs-)Rechtssätze und Verfassungsprinzipien, sondern nach
selbstgesetzten internen Maßstäben betreiben.« [4]Thomas Vesting/Stefan Korioth,
Einführung, in dies., Der Eigenwert des Verfassungsrechts, 2011, 1-6, S. 3.. Als
Beispiele werden in dem genannten Band Wirtschaftsverfassungsrecht,
Rundfunkverfassungsrecht, Sozialrechtsverfassungsrecht,
Wissenschaftsverfassungsrecht, Finanzverfassungsrecht, Religionsverfassungsrecht,
Datenschutzverfassungsrecht, Religionsverfassungsrecht,
Sicherheitsverfassungsrecht, Umweltverfassungsrecht und
Parteienverfassungsrecht genannt und behandelt. Die Aufzählung gerät auch ohne
Nachhilfe zur Karikatur. Wohin das Ganze führt, möge ein Beispiel aus dem sog.
Rundfunkverfassungsrecht zeigen. Ich meine nicht den
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, mit dem sich die Länder als Kollektiv zum
Gesetzgeber aufspielen und die Steuer- und Abgabensystematik des Grundgesetzes
hinter sich lassen wollen. Ich meine die Handhabung des Absichtsbegriffs in Ziffer 4
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Nr. 3 WerbeRL/Fernsehen. [5]Es handelt sich um gemeinsame Richtlinien der
Landesmedienanstalten, die auf der Grundlage des Rundfunkstaatsvertrages
erlassen wurden. Nach dieser einigermaßen trüben Rechtsquelle setzt
Schleichwerbung voraus, dass die Erwähnung von Waren, Dienstleistungen usw.
»im Programm vom Veranstalter absichtlich zu Werbezwecken vorgesehen ist«. Die
Werbeabsicht lässt sich regelmäßig nur aus Indizien belegen. Da gibt es fraglos
harte Indizien. Eine Werbeabsicht lässt sich kaum bestreiten, wenn der Veranstalter
für die Ausstrahlung der Sendung ein Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung
erhält (Ziffer 4 Nr. 4 WerbeRL/Fernsehen). Schwieriger liegt die Sache aber, wenn
die Werbeabsicht zunächst nicht beim Veranstalter, sondern beim Produzenten der
Sendung vorliegt. Ist die Schleichwerbung objektiv eklatant, dann kann sich auch
der Veranstalter kaum von eigener Werbeabsicht freizeichnen. In der Regel ist
Schleichwerbung aber nicht ohne zusätzliche Informationen aus der Sendung selbst
zu erkennen. Auch in solchen Fällen wird eine Werbeabsicht des Produzenten dem
Veranstalter zugerechnet, wenn er seine journalistischen Sorgfaltspflichten verletzt
hat. Mit Pflichtverletzungen ist man ex post immer schnell zur Hand. Und so wird
aus Fahrlässigkeit Absicht. Der Verfassungscharakter des Rundfunkrechts zeigt sich
darin, dass es sich über etablierte Rechtsbegriffe hinwegsetzt. Da packt den
Zivilrechtler das Grauen vor dem Teilverfassungsrecht.

Nachtrag vom 4. 3. 2015:
Zu dem von Vesting und Korioth herausgegebenen Band »Der Eigenwert des
Verfassungsrechts« [6]Thomas Vesting/Stefan Korioth (Hg.), Der Eigenwert des
Verfassungsrechts, Tübingen 2011. hat Verena Frick in PVS 54, 2013, 363-365, eine
Besprechung veröffentlicht, die ich durchgehend für angemessen halte. Sie hebt
hervor, dass die These von dem Verlust der Einheit der Verfassung zugunsten
bereichsspezifischer Teilverfassungen »der (system-)theoretischen Präferenz des
Herausgebers Vesting geschuldet« sei. Ich würde es noch deutlicher sagen: Es
handelt sich um Begriffssoziologie, nämlich um ein systemtheoretisches Konstrukt
(das in Teubners »Verfassungsfragmenten« von 2012 seine Vollendung gefunden
hat).

Anmerkungen

Anmerkungen
↑1 Röhl/Röhl, Allg. Rechtslehre, 3. Aufl. 2008, S. 2.
↑2 Ebd. S. 9.

http://www.lmk-online.de/fileadmin/webdateien/PDF/Werberichtlinien_Fernsehenx.pdf
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↑3
Der Aufstieg der Verfassung. Zweifel an einer geläufigen Triumphgeschichte, in
Thomas Vesting/Stefan Korioth, Einführung, in dies., Der Eigenwert des
Verfassungsrechts, 2011, 7-22.

↑4 Thomas Vesting/Stefan Korioth, Einführung, in dies., Der Eigenwert des
Verfassungsrechts, 2011, 1-6, S. 3.

↑5 Es handelt sich um gemeinsame Richtlinien der Landesmedienanstalten, die
auf der Grundlage des Rundfunkstaatsvertrages erlassen wurden.

↑6 Thomas Vesting/Stefan Korioth (Hg.), Der Eigenwert des Verfassungsrechts,
Tübingen 2011.
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